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Amtsblatt der Stadt Hilden 
Sitzungstermine 2022 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 

  1. Tagesordnung für die 15. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Hilden 
am Mittwoch, 26.10.2022, 17:00 Uhr, in der Stadthalle Hilden 
(Fritz-Gressard-Platz 1 in 40721 Hilden) 

  2. Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 261 für den Bereich Kirchhofstraße 

  3. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
(Herr Mihai Taficiuc, Rumänien) 

  4. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
(Herr Tobias Schilling) 

  5. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
(Frau Tamar Gelashvili) 

  6. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
(Frau Vera Kokozashvili) 

Bekanntmachung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Ittertal 

  7. Verbandsversammlung am 07.11.2022 

Bekanntmachung der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert 

  8. Kraftloserklärung 
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Sitzungstermine 2022 

 

Gremium Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Rat  23. 30. 27.  22.   14. 26.  13. 

Hauptausschuss  09. 02./30.  18. 22.  24.   30.  

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen  16.  06. 25.    07.   07. 

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordnungspartnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege     05.      25.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz     19.   18.   24.  

Integrationsrat 20.   28.      27.   

Jugendhilfeausschuss   03.  12.      16.  

Paten- und Partnerschaftsausschuss  07.        24.   

Rechnungsprüfungsausschuss            12. 

Schul- und Sportausschuss 20.       17.   10.  

Sozialausschuss     04.      09.  

Stadtentwicklungsausschuss 26.  09.  11.   10. 28.  12./23.  

Wirtschafts- u. Wohnungsbauförderungsausschuss      23.     03.  
 

Die Tagesordnungen und die öffentlichen Sitzungsvorlagen können im Ratsinformationssystem 
über folgenden Link eingesehen werden: www.hilden.de/buergerinfo 

 

**************************************** 
 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. Tagesordnung für die 15. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Hilden 
am Mittwoch, 26.10.2022, 17:00 Uhr, in der Stadthalle Hilden (Fritz-Gressard-Platz 1 in 40721 
Hilden) 

 
Hinweise für die Öffentlichkeit: 

Aktuell gilt keine verbindliche 3G-Zugangskontrolle und Maskenpflicht bei den kommunalen Gremien-
sitzungen der Stadt Hilden.  

Die Verwaltung bittet weiterhin um ein umsichtiges und rücksichtsvolles Verhalten zum Schutz vor 
COVID-19. 

Das Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske wird daher dringend empfohlen. Bei Krank-
heitssymptomen werden Sie gebeten, den Sitzungen fernzubleiben. 

 

Um 17.30 Uhr wird eine Einwohnerfragestunde durchgeführt mit einer zeitlichen Begrenzung von 30 
Minuten. 
 
Öffentlicher Teil 
 
Eröffnung der Sitzung 

  1   Einführung und Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes WP 20-25 SV 01/085 
   
Änderungen zur Tagesordnung 

Einwohnerfragestunde 

  2   Befangenheitserklärungen  

   
  3   Allgemeine Ratsangelegenheiten  

   
  3.1   Festlegung der Geschäftskreise der Beigeordneten WP 20-25 SV 12/021 

   
  3.2   Ausschreibung der Stelle - Beigeordnete (m/w/d) für das Dezernat 

II 
WP 20-25 SV 10/037 

   

  4   Haushalts- und Gebührenangelegenheiten  
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  4.1   Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung Stichtag 30.09.2022 WP 20-25 SV 20/100 
   
  4.2   Finanzstatus Produkt 060301 Hilfen zur Erziehung- Genehmigung 

einer überplanmäßigen Ausgabe 
WP 20-25 SV 51/163 

   
  5   Mitteilungen und Beantwortungen von Anfragen  
   
  6   Entgegennahme von Anfragen und Anträgen  

 
Nicht öffentlicher Teil 
 
  7   Befangenheitserklärungen  
   
  8   (Fortsetzung) Mitteilungen und Beantwortungen von Anfragen  
   
  9   (Fortsetzung) Entgegennahme von Anfragen und Anträgen  
   
10   Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der Stadt Hilden Be-

teiligungsgesellschaft mbH 
WP 20-25 SV 20/098 

 
Hilden, den 17.10.2022 
Dr.Claus Pommer 
Vorsitzender 
 
 

2. Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 261 für den Bereich Kirchhofstraße 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung vom 28.09.2022 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 261 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) in Verbindung mit § 4b 
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, für den 
Bereich der Grundstücke Kirchhofstraße 61 – 73, östlich der Kirchhofstraße beschlossen.  
 
Das Plangebiet liegt im Stadtteil Hilden-Mitte zwischen der Kirchhofstraße und den Grundstücken des 
Hauptfriedhofs. Es wird im Norden und Osten durch die Grundstücke des Hauptfriedhofs, im Süden 
durch die Grundstücke der Bahnlinie und im Westen durch die öffentliche Verkehrsfläche der Kirch-
hofstraße begrenzt. Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 0,97 ha. Es umfasst die Flurstücke 176, 
454, 455, 568, 595, 646, 647 und 976 sowie einen rd. 590 m² großen Teil des Flurstücks 426, wel-
ches noch Teil des städtischen Grundstücks des Hauptfriedhofs ist und heute als Betriebshof für die 
städtische Grünunterhaltung genutzt wird. Alle genannten Flurstücke befinden sich in der Flur 59 der 
Gemarkung Hilden. 
 
Ziel des Bebauungsplans Nr. 261 ist es, im Plangebiet neuen Wohnraum zu schaffen, um dem hohen 
Bedarf nach innenstadtnahem Wohnen gerecht zu werden.  
 
Der Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses der Stadt Hilden wird hiermit zur allgemeinen Kennt-
nis gebracht mit dem Hinweis darauf, dass gem. § 15 Baugesetzbuch zur Sicherung der künftigen 
Planung die Entscheidungen über Bauanträge bis zu einem Zeitraum von 12 Monaten zurückgestellt 
werden können.  
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
 
 
Hilden, den 30.09.2022 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender 
Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.  
 
Hilden, den 30.09.2022 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 (Herr Mihai Taficiuc, Rumänien) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird gemäß Ziffer 7.4.3 der Richtlinien zur Durchführung 
des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Verbindung mit § 132 Abs. 2 BGB in Verbindung mit 
§§ 185 ff ZPO und § 10 Landeszustellungsgesetz NRW öffentlich zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, III/50 Amt für Soziales und Wohnen, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Herrn Mihai Taficiuc, Rumänien 
 
3. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 III/50-31-T 8216401040128 9 
 
4. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer E 41, 40721 Hilden 
 
Hilden, 05.10.2022 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Nioduschewski 
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4. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 (Herr Tobias Schilling) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird gemäß Ziffer 7.4.3 der Richtlinien zur Durchführung 
des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Verbindung mit § 132 Abs. 2 BGB in Verbindung mit §§ 
185 ff ZPO und § 10 Landeszustellungsgesetz NRW öffentlich zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, III/50 Amt für Soziales und Wohnen, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Herrn Tobias Schilling 
 
3. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 III/50-31-G326 
 
4. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer E 47, 40721 Hilden 
 
Hilden, 12.10.2022 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Nioduschewski 
 
 

5. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 (Frau Tamar Gelashvili) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird gemäß Ziffer 7.4.3 der Richtlinien zur Durchführung 
des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Verbindung mit § 132 Abs. 2 BGB in Verbindung mit §§ 
185 ff ZPO und § 10 Landeszustellungsgesetz NRW öffentlich zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, III/50 Amt für Soziales und Wohnen, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Herrn Tamar Gelashvili, Tiflis, Georgien 
 
3. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 III/50-31-Kh.A-Ks 
 
4. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer E 47, 40721 Hilden 
 
Hilden, 14.10.2022 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Nioduschewski 
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6. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 (Frau Vera Kokozashvili) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird gemäß Ziffer 7.4.3 der Richtlinien zur Durchführung 
des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Verbindung mit § 132 Abs. 2 BGB in Verbindung mit §§ 
185 ff ZPO und § 10 Landeszustellungsgesetz NRW öffentlich zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, III/50 Amt für Soziales und Wohnen, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Frau Vera Kokozashvili, Tiflis, Georgien 
 
3. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 III/50-31-Kh.A X -Ks 
 
4. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer E 47, 40721 Hilden 
 
Hilden, 14.10.2022 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Nioduschewski 
 
 
 
Bekanntmachung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Ittertal 
 

7. Verbandsversammlung am 07.11.2022 
 
Am Montag, dem 07.11.2022, 17:00 Uhr, findet die Verbandsversammlung - 73. Sitzung - des Zweck-
verbandes Erholungsgebiet Ittertal im Rathaus Hilden, Raum 105, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, statt. 
Die Tagesordnung für diese Sitzung wird am 31.10.2022 im „Amtsblatt des Kreises Mettmann“  
veröffentlicht. 
Gemäß § 16 Absatz 2 der Verbandssatzung weise ich auf diese Veröffentlichung hin. 
 
Hilden, 21.10.2022 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
 
Bekanntmachung der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert 
 

8. Kraftloserklärung 
 
Das Sparkassenbuch 
 

3021720903 
 

ausgestellt von der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert wird nach Durchführung des 
Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt. 
 
Velbert, 27.09.2022 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
 DER VORSTAND 
 
 
 


